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Produktinformationsblatt 

Produktinformationsblatt zur asspario FahrradAllRisk 

 

Vorbemerkung 

 

Mit dem Produktinformationsblatt erhalten Sie einen kurzen Überblick über die asspario FahrradAllRisk. 

Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend. 

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie den nachfolgenden Unterlagen 

 

• Vorschlag zur asspario FahrradAllRisk 
• Antrag zur asspario FahrradAllRisk 
• Allgemeine Kundeninformationen 
• Versicherungsbedingungen für die asspario FahrradAllRisk (ASSBVK 2017) 

 

Art der Versicherung / Versicherte Risiken / Risikoausschlüsse 

Bei diesem Versicherungsvertrag handelt es sich um eine Fahrradvollkaskoversicherung.  

 

Wir versichern Ihr Fahrrad, Pedelec, E-Bike einschließlich der fest mit dem Fahrrad, Pedelec, E-Bike verbundenen und zur Funktion des 

Fahrrad gehörenden Teile sowie das verwendete Schloss innerhalb Deutschlands und dem gesamten Bereich der Europäischen Union gegen 

Diebstahl, Brand, Vandalismus, Unfallschäden aus selbst verschuldeten Unfällen (mit polizeilicher Unfallaufnahme), Fall- oder Sturzschäden, 

Reparaturkosten, Elementargefahren, Elektronikschäden durch Nässe an Steuerungsgeräten, Akku, Motor und Getriebe, Allgemeinen 

Verschleiß (ausgenommen sind wartungsrelevante Teile wie Bremsen und Bereifung), Produktions-, Konstruktions- oder Materialfehler (nach 

Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungspflicht) und Bedienungsfehler durch Besitzer. 

 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die herstellerseitig vorgegebenen Inspektionen in den ersten 24 Monaten nach Kaufdatum 
(max. 1 Inspektion pro Jahr, max. 100€ Kostenersatz pro Inspektion) und einen Schutzbrief zur Pannenhilfe.  

 

Risikoausschlüsse 

Risikoausschlüsse/-begrenzungen sind ebenfalls in den jeweiligen Abschnitten der ASSBVK genannt. Hierzu einige Beispiele, für die kein 
Versicherungsschutz gewährt wird: 

 

1) Fahrraddiebstahlschäden, wenn das Fahrrad nicht entsprechend gegen Diebstahl gesichert wurde oder Diebstahlschäden ohne 

Anzeigenerstattung bei den Ermittlungsbehörden (Polizei). 

2) Schäden durch den Verleih des versicherten Gegenstandes oder für die ein Dritter vertraglich einzustehen hat als Hersteller, 

Verkäufer, aus Reparaturauftrag oder sonstigem vertraglichen Drittverhältnis.  

3) Schäden durch Wettfahrten zur Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit, Radsportveranstaltungen (mit Übungs- und oder 

Trainingsfahrten) oder von Mountainbike Downhill-Fahrten sowie unsachgemäßer Gebrauch jeglicher Art.  

4) Trunkenheitsfahrten mit einem Blutalkoholgehalt gemäß den gesetzlichen Vorgaben. 

  

Einzelheiten zu den Ausschlüssen finden Sie unter der Definition der Ausschlüsse (§3 ASSBVK) sowie der Beschreibung der Gefahren (§2 
ASSBVK). 

 

Beitrag, Fälligkeit und Zahlungszeitraum 

• Zu zahlender Gesamt-Jahresbeitrag*       __ __ __ __ EUR 

• Zahlweise □ jährlich □ 1/2-jährlich □ 1/4-jährlich □ monatlich 

• Zu zahlender Gesamt-Jahresbeitrag gemäß Zahlweise*      __ __ __ __ EUR 

• Erstmals zum Versicherungsbeginn            __ __ __ __ __ __ __ __ 

• Vertragsablauf              __ __ __ __ __ __ __ __ 

*inkl. aller Zuschläge und Nachlässe sowie der gesetzlichen Versicherungssteuer 

 

Die jeweiligen Fälligkeiten und den Zahlungszeitraum entnehmen Sie ebenfalls dem Vorschlag.  
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Beitragszahlung und Rechtsfolgen bei verspäteten oder unterbliebenen Zahlungen 

Ihre Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins erfolgt. Zahlungen von Folgebeiträgen gelten als rechtzeitig, wenn sie jeweils zu den im Versicherungsschein genannten 
Fälligkeiten geleistet werden. 

Ist mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung 
nicht widersprechen. 

Nicht rechtzeitige Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrags oder eines Folgebeitrags kann zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. 

 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie den Bedingungen. . 

 

Leistungsausschlüsse  

Kein Versicherungsschutz besteht zum Beispiel für bzw. für Schäden durch  

 

• Stehen- oder Liegenlassen, Verlieren des Fahrrades oder Diebstahlschäden, wenn das Fahrrad nicht entsprechend gegen Diebstahl 

gesichert wurde. Eine sachgerechte Sicherung stellt sicher, dass das Rad nicht von Fremden gefahren werden kann, nicht auf übliche 

Art und Weise geschoben werden kann oder durch Entfernen des Schlosses, durch ein Lösen von Bauteilen am Fahrrad oder durch 

Verformen von Fahrradteilen entsichert werden kann. 

• Diebstahl ohne Anzeigenerstattung bei den Ermittlungsbehörden(Polizei) 

• Preissteigernde Umbauten, die dem Versicherer nicht mitgeteilt wurden 

• Schäden durch Korrosion oder Oxidation 

• Schäden durch Verschleiß an Reifen und Bremsen 

• Schäden durch den Verleih des versicherten Gegenstandes oder für die ein Dritter vertraglich  

einzustehen hat als Hersteller, Verkäufer, aus Reparaturauftrag oder sonstigem vertraglichen     

Drittverhältnis.  

• Schäden, die nicht die Funktion der Sache beeinträchtigen (z. B. Schrammen oder andere Schäden an der Lackierung) 

• Schäden infolge von Manipulationen des Antriebssystems oder durch nicht fachgerechte Ein- oder Umbauten sowie unsachgemäßer 

Reparaturen sowie ungewöhnliche insbesondere nicht den Herstellervorgaben entsprechende Verwendung oder Reinigung des 

Fahrrades 

• Schäden durch Wettfahrten zur Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit, Radsportveranstaltungen (mit Übungs- und oder 

Trainingsfahrten) oder von Mountainbike Downhill-Fahrten sowie unsachgemäßer Gebrauch jeglicher Art. 

• Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt und verursacht wurden. 

• Trunkenheitsfahrten mit einem Blutalkoholgehalt gemäß den gesetzlichen Vorgaben. 

 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie den Bedingungen.  

 

Pflichten (Obliegenheiten) 

Bei Abschluss des Versicherungsvertrags, während der Vertragslaufzeit und bei Eintritt des Versicherungsfalls sind bestimmte Pflichten zu 
erfüllen.  

Fahrlässige, grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzungen können uns, je nachdem berechtigen, vom Vertrag zurückzutreten, den 
Vertrag zu kündigen, die Leistungen zu kürzen bzw. ganz zu versagen oder die Vertragsbestimmungen bzw. den Beitrag anzupassen. 

Einige Beispiele nennen wir Ihnen in diesem Produktinformationsblatt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Bedingungen.  

 

• bei Vertragsabschluss 

Bei Abschluss des Versicherungsvertrags erfragen wir schriftlich oder in Textform Gefahrenumstände, die für uns erheblich sind. Unsere Fragen 
sind wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. 

 

• während der Vertragslaufzeit 

Während der Vertragslaufzeit bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 

 

• Anzeige eines Wechsels des versicherten Objekts 

• Anzeige besonderer Umstände, die nach allgemeiner Lebenserfahrung das Risiko eines Schadens erhöhen könnten 

 

• bei Eintritt des Versicherungsfalls 

Bei Eintritt des Versicherungsfalls sind insbesondere Sie oder ein anspruchsberechtigter Dritter verpflichtet, uns den Eintritt des 
Versicherungsfalls, nachdem Sie bzw. der Dritte vom Versicherungsfall Kenntnis erlangt haben, unverzüglich anzuzeigen, uns alle zur Prüfung 
des Schaden-/Leistungsfalls notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zu überlassen. 

Beispiele für weitere Pflichten: 
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Übrigens: Ihre erste Schadenmeldung können Sie schnell und einfach telefonisch vornehmen. Über das Bayerische Schaden-Service-Telefon 
089-6787-7777 sind wir für Sie 7 Tage die Woche und 24 Stunden täglich erreichbar. 

 

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlösung des Versicherungsscheins durch Zahlung des Beitrags, jedoch nicht vor dem vereinbarten 
Zeitpunkt. 

Der Versicherungsschutz endet mit Beendigung des Versicherungsvertrags und in anderen vertraglich oder gesetzlich genannten Fällen. 

 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie den Bedingungen.  

 

Hinweis zur Beendigung des Vertrags 

Der Versicherungsvertrag verlängert sich automatisch, wenn er nicht rechtzeitig vor Ende der dreimonatigen Kündigungsfrist zur Hauptfälligkeit 
gekündigt wird. Den Versicherungsablauf entnehmen Sie bitte dem Punkt „Beitrag, Fälligkeit und Zahlungszeitraum“ dieses Blattes. Hat Ihr 
Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen bereits zum Ende des dritten Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass 
uns Ihre Kündigung drei Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit oder jedes darauffolgenden Jahres zugehen muss. 

Vor dem Ende der Mindestvertragslaufzeit können Sie und wir den Vertrag nur auf Grund besonderer Anlässe beenden, z. B. bei Risikofortfall 
oder im Schadenfall.  
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Allgemeine Kundeninformationen 

 

Angaben der Gesellschaften 

 

➢ Gesellschaftsangaben 

(Identität des Versicherers) 

 

Bayerische Beamten Versicherung AG 

Rechtsform:   Aktiengesellschaft 

Registergericht und Registernummer: Amtsgericht München, HRB 41186 

 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Erwin Flieger 

Vorstand:    Martin Gräfer (Vorsitzender) 

Thomas Heigl 

Dr. Herbert Schneidemann 

 

Postanschrift:   Thomas-Dehler-Str. 25 

    81737 München 

 

➢ Ladungsfähige Anschrift 

Hausanschrift:   Thomas-Dehler-Str. 25 

    81737 München 

 

➢ Hauptgeschäftstätigkeit 

Die Bayerische Beamten Versicherung AG ist durch Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde zum Betrieb der Schaden- und 
Unfallversicherung berechtigt. 

 

➢ Aufsichtsbehörde 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Bereich Versicherungen 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 

 

Für den oben genannten Versicherer handeln wir namens und in Vollmacht als Ihr Assekuradeur: 

 

Anschrift: 

asspario Versicherungsdienst AG 

Bosenheimer Str. 286 

55543 Bad Kreuznach 

Aufsichtsratsvorsitzender: Armin Greisinger 

Vorstand: Holger Koppius (Vorsitzender), Frank Löffler, Maximilian Buddecke 

Handelsregister: Bad Kreuznach/ HRB 22161 

 

➢ Informationen zur Versicherungsleistung und zum Gesamtbeitrag 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, wie Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistungen sowie den 
Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) haben wir Ihnen bereits im jeweiligen Produktinformationsblatt, den 
zugehörigen Allgemeinen Versicherungsbedingungen bzw. in unserem Vorschlag genannt. 
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➢ Ansprechpartner zur außergerichtlichen Schlichtung 

Ihre individuelle, persönliche und kompetente Beratung ist unser Ziel. Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich 
bitte an 

 

• Beauftragter für die Anliegen der Mitglieder 

Bayerische Beamten Versicherung AG 

-Beschwerdemanagement- 

Thomas-Dehler-Str. 25 

81737 München 

 

oder an den Versicherungsombudsmann als gesetzliche Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten: 

 

• Versicherungsombudsmann 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 08 06 32 

10006 Berlin 

Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird dadurch nicht berührt. 

 

➢ Gültigkeitsdauer von Vorschlägen und sonstigen vorvertraglichen Angaben 

Die Ihnen für den Abschluss Ihres Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellten Informationen haben eine befristete 
Gültigkeitsdauer. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen (Broschüren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und 
sonstigen Preisangaben. Sofern in den Informationen keine Gültigkeitsdauer angegeben ist, gelten sie für eine Dauer von vier Wochen 
nach Veröffentlichung. 

 

➢ Bindefrist 

Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages einen Monat gebunden. 

 

➢ Zustandekommen des Vertrages 

Der Vertrag kommt durch Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages und unsere Annahmeerklärung durch Übersendung 
des Versicherungsscheines zustande, wenn Sie nicht von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Im Fall von Abweichungen von 
Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und Hinweise auf die damit verbundenen 
Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. 

 

➢ Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverzüglich nach 
Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 
Sofern bestimmte Wartezeiten bestehen, sind diese in dem jeweiligen Produktinformationsblatt enthalten. 

 

➢ Vorläufige Deckung 

Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage ab dem darin genannten Zeitpunkt in Kraft 
treten. Diese ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen 
oder bei Vorlage des Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet. 

 

➢ Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung 
mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, jedoch nicht vor 
Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: asspario Versicherungsdienst AG Auf dem Martinsberg 1 a 55545 Bad Kreuznach. Haben Sie Ihr 
Widerrufsrecht nach § 8 wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht 
mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine 
Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer 
betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden. 
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➢ Widerrufsfolgen  

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten, dabei handelt es 
sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 des von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Beitrags. Die Erstattung zurückzuzahlender 
Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind. 

 

➢ Besondere Hinweise  

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem 
Monat. Soweit eine vorläufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des Widerrufs bei uns. 

 

➢ Laufzeit , Mindestlaufzeit 

Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrags verweisen wir auf die Hinweise im Produktinformationsblatt. 

 

➢ Beendigung des Vertrages 

Einzelheiten entnehmen Sie dem Produktinformationsblatt und den Versicherungsbedingungen. 

 

➢ Anwendbares Recht/Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Ansprüche gegen uns als Versicherer können Sie vor dem Gericht an Ihrem Wohnort bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem 
Amts- bzw. Landgericht in München (Sitz der Gesellschaft) geltend machen. 

 

➢ Vertragssprache 

Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in deutscher Sprache statt, es sei denn, dass im 
Einzelfall anders lautende Vereinbarungen getroffen werden. 

 

➢ Zahlweise 

 

• Erstbeitrag 

Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des 
Versicherungsscheins erfolgt. 

 

• Folgebeitrag 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums 
bewirkt ist. 

 

• SEPA-Lastschrift-Mandat 

Ist mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten 
Einziehung nicht widersprechen. 

 

• Zahlweise 

Falls wir mit Ihnen unterjährige Zahlweise vereinbaren, ist grundsätzlich jährliche, ½-jährliche, ¼-jährliche oder monatliche 
Beitragszahlung möglich, wobei ein Zuschlag für unterjährige Beitragszahlung berechnet werden kann. 

  


